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Die Mitarbeit der Frau in der christkatholischen Kirche
In der christkatholischen Landeskirche der Schweiz haben die Frauen

überall dort, wo es die staatlichen Gesetze zulassen, Stimm- und Wahl-
recht. In den meisten Gemeinden sind Frauen als Kirchgemeinderäte
gewählt und dieses Jahr amtete zum erstenmal auch eine Frau als Dele--

gierte der schweizerischen Nationalsynode, was besondere Bedeutung hat-
te dadurch, dass an dieser Synode die Wahl des neuen Bischofs vorzu-
nehmen war.

Da erst seit kurzem die gesetzlichen Grundlagen für die Wahl von
Frauen in die Nationalsynode geschaffen wurden (in den Kantonalsyno-
den sind ebenfalls Frauen vertreten), ist vorauszusehen, dass in kürzerer
Zeit die Zahl der weiblichen Synode-Delegierten sich vergrössern wird.
Wir dürfen mit Genugtuung erwähnen, dass die christkatholischen Frauen
ihr Stimm- und Wahlrecht nicht erkämpfen mussten, sondern dass sich
ihre Kirche den Rechten der weiblichen Glaubensgenossen gegenüber
immer sehr aufgeschlossen gezeigt hat. E. K. / BSF.

Frauen in der Gesundheitskommission von Gemeinden
Die Perei«z'gMwg für die Mitarbeit der Frau in der Ge-

meinde gibt eine interessante Mitteilung heraus über die Mitarbeit der
Frau in der Gesundheitskommission einer Gemeinde, z. B. einer länd-
liehen Gemeinde mit Industrie wie Aarwangen. Dort sind 2 Frauen Mit-
glieder der Gesundheitskommission: die Gemeindeschwester und eine

berufstätige Hausfrau. Der Gemeinderat wie auch die beiden Mitarbei-
terinnen sind befriedigt über die bisherigen Ergebnisse. „Gerade weil
wir durch unsere Arbeit in viele Verhältnisse hineinsehen, die die Männer
nicht kennen und nicht kennen können, hört man auf uns und nimmt
unsere Vorschläge an". Die wichtigen Befugnisse einer Gesundheitskom-
mission werden an andern Orten durch den Gemeinderat selbst ausgeübt;
aber erst die durch den Regierungsrat vorgeschlagene, vom Stimmbürger
noch anzunehmende Gesetzesänderung würde es der Frau ermöglichen,
auch dort Mitglied zu sein. Viele einsichtige Berner und Bernerinnen hol-
fen und erwarten es. FS.

Frauen im schweizerischen Dipiomatennachwuchs
Ueber die kürzlich erstmals abgehaltenen Prüfungen für die Aufnah-

me in den diplomatischen und konsularischen Dienst des Bundes führte
Minister Dr. W. Stucki vor Pressevertretern u. a. aus: Seit 1946 hat das

Politische Departement keine neuen Funktionäre mehr eingestellt, was
zu einer bedenklichen Ueberalterung führen muss. Es wurde deshalb
ein Zulassungsreglement erlassen, das die Prüfung und die Auslese von
Stagiaires vorsieht, die auf eine Probezeit von zwei Jahren eingestellt
werden, worauf endgültig über ihre Anstellung entschieden wird.
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